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Aus den Berner Mühlen:
Ein Lohngleichheitsgesetz?

Den Verfassungsartikel zu diesem
Thema gibt es seit zehn Jahren, der Ex-
pertenberieht dazu ist ebenfalls schon vor
geraumer Zeit erschienen, doch seither
herrschte von offizieller Berner Seite her
'Funkstille' zum Thema Lohngleichheit.
Es brauchte einige energische Vorstösse
von Parlamentarierinnenseite, bis der Bun-
desrat zu diesem Thema einen Geset-
zesvorschlag vorlegte. Am 18. Jan. 1991
war es - endlich - soweit. Ist der Bundes-
rat aber mit diesem Vorschlag auf die For-
derungen der Frauen eingegangen?

Jein, lautet die Antwort auf diese
Frage. Es geht ja grundsätzlich darum,
dass Lohnungleichheiten zwischen Man-
nern und Frauen, welche in vielen Beru-
fen und Branchen noch bis zu 30 Prozent
betragen, endlich ein gesetzlicher Riegel
vorgeschoben werden kann. Die wichtig-
sten Vorschläge des Bundesrates, um
hier Gerechtigkeit walten zu lassen, sind
schnell aufgezählt:

Umkehr der Beweislast: Sicher die
wichtigste Neuerung. Der/die Arbeitge-
ber/in wird in Zukunft zu beweisen haben,
dassdie Arbeitnehmerin lohnmässig nicht
diskriminiert wird. Bisher lag die Beweis-
last bei der Klägerin.

Verbandsklagerecht: Die Berufs-
und Frauenorganisationen sind in Zukunft,
so sieht es das Gesetz vor, direkt klage-
berechtigt; eine Organisation kann also
eine Klage im Namen einer Frau führen.

Vermittlungsstellen: Streitigkeiten
betreffend Lohndiskriminierungen können
aussergerichtlich bei (neu einzurichten-
den oder zu bezeichnenden) kantonalen

Schlichtungsstellen beigelegt werden.
Neben weiteren Neuerungen, die der

Bundesrat ebenfalls vorschlägt, gibt es
aber auch wichtige Punkte, die er nur pro-
visorisch in den Vernehmlassungsentwurf
aufgenommen hat: Diskriminierungsver-
bot und Kündigungsschutz (obwohl ge-
nau diese beiden Punkte EG-Konformität
bedeuten würden

Das Gesetz geht jetzt in die Vernehm-
lassung (Frist Mai 1991). Dazu die Jour-
nalistin Toya Maissen in der Basler AZ
vom 17.1.91: 'Wie es mit der Frauen-
freundlichkeit in Politik und Wirtschaft
steht, wird sich spätestens nach Ablauf
der Vernehmlassungsfrist erweisen. Wir
lassen uns gerne angenehm überraschen,
machen uns aber nicht allzu viele lllusio-
nen. Vielleicht ist es für die Sache hilf-
reich, dass wir in einem Wahljahr stehen.'
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Ruth Rutman

Kurzbericht gratis
Der Bericht 'Lohngleichheit für Mann und
Frau', auf den sich der Bundesrat ab-
stützt, ist in einer 50seitigen Kurzfassung
erschienen. Er liest sich leicht und gibt ei-
nen guten Überblick über die heutige Si-
tuation. Besonderes Gewicht wird auf die
Massnahmen gelegt; im Anhang ist über-
sichtlich dargestellt, was zu tun ist und
wer dafür in Frage kommt. Beigefügt sind
zudem eine Adressliste und Literaturhin-
weise. Der Bericht kann bei der Eidg.
Drucksachen- und Materialzentrale, 3000
Bern, gratis bezogen werden.
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